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Ein vorbildliches Beispiel der «Vorhangwand»-Technik mit Isolierglas POLYGLASS aus
Duplex-Spiegelglas und PANOROC-Brüstungen aus farbigem, in Spezialverfahren
horizontal gehärtetem, nicht spiegelndem Emaillierglas.

Das Isolierglas POLYGLASS besteht aus einer oder mehreren mit dem «Duplex»-Verfahren
geschliffenen und polierten Spiegelglasscheiben, getrennt durch ein oder mehrere
vollkommen entfeuchtete Luftpolster und mit einer plastischen Dichtung eingefaßt. Die ganze
Einheit wird durch einen rostfreien Stahlrahmen umfaßt.

Vollkommene Durchsichtigkeit - Beseitigung jeder Kondensation

13 doppelte, 4 dreifache Typen, 1 vierfacher und 1 fünffacher Typ.

Das vorfabrizierte, isolierende Fassadenelement PANOROC
ist wasserdicht und besteht aus zwei PANOROC-Emaillier-
glasscheiben oder einer PANOROC-Emaillierglasscheibe und
einer gewöhnlichen Glasscheibe oder einem anderen Material,
getrennt durch eine Schicht Steinwolle und wie eine POLY-
GLASS-Einheit mit einem dichten Rahmensystem aus
rostfreiem Stahl zusammengefaßt.

Maßtoleranzen: +0, -3 mm
Planimetrie-Toleranzen : 2 mm pro m
250 X 150 cm
27, 34, 40 und 47 mm
1,50 bis 0,80 kcal/h/m2/°C
± 35 kg/m2

14 Standardfarben sowie weitere Wunschfarben für Mengen
ab 200 m2.
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Weitere Produkte unseres Fabrikationsprogrammes:
- wärmeabsorbierendes FILTRASOL-Guß- und -Drahtglas
- Guß- und Drahtglas verschiedener Dessins

Verkauf durch den Glasgroßhandel. Dokumentation auf
Anfrage.

Generalvertreter:

O. Chardonnens
Genferstraße 21, Zürich 27, Tel. (051) 255046

LES GLACERIES DE LA SAMBRE S. A. - AUVE LAI S, BELGIEN
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das Baurecht rechtlich ermöglicht
wird, daß Dritte auf kommunalem
Boden Gebäude errichten und zu
eigen haben können, gegen Bezahlung

des jährlichen Bodenzinses, ist
es der Gemeinde möglich, ihren
Grundbesitz in sachgemäßer Weise
auszunützen, oh ne daß sie das Eigentum

am Boden verliert. Nach Ablauf
der Dauer des Baurechtsvertrages
fällt das Bauwerk an den Grundeigentümer,

und dieser kann wieder frei
über den Boden verfügen.

b) Die Verbreitung des Baurechtes
in der Schweiz und die damit
gemachten Erfahrungen. Als Instrument

der kommunalen Boden- und
Wohnungspolitik hatte das Baurecht
in derSchweiz bis vor rund 25 Jahren
nur eine bescheidene Verbreitung
erfahren. Die Gründe sind in der
sparsamen gesetzlichen Regelung
des Baurechtes, in einer gewissen
Abneigung derBevölkerung.im
Baurecht zu bauen, und nicht zuletzt in
den Belehnungsschwierigkeiten für
die im Baurechtzu erstellenden Bauten

zu suchen. Veranlaßt durch die
immer stärker in Erscheinung getretene

Boden- und Liegenschaftsspekulation

sowie die stets zunehmende
Landverknappung sind nun im Laufe
der letzten Jahre immer mehr
Gemeinden mit Erfolg dazu übergegangen,

das Baurecht wesentlich mehr
anzuwenden. Im besonderen wird
das Gemeindeland für Mehrfamilienhäuser

vielfach nicht mehr verkauft,
sondern nur noch im Baurecht
abgegeben. Damit soll der Spekulation
mit dem Boden wirksam entgegengetreten,

sollen die Mietzinse tief
gehalten und der Gemeinde der
Wertzuwachs des Landes und die spätere
Verfügungsfreiheit gesichert werden.

Da das Baurecht in der Schweiz erst
seit 1912, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens

des Zivilgesetzbuches,
gesetzlich verankert ist, verfügt unser
Land (im Gegensatz zu andern
Ländern) noch über keine große Praxis
mit diesem Institut. Die vorläufigen
Erfahrungen, die verschiedene
Gemeinden gemacht haben, sind nach
den bei einer kürzlichen Rundfrage
erhaltenen Auskünften recht gut. Im
besonderen scheinen sich auch die
Belehnungsschwierigkeiten für die
Finanzierung von Baurechtsbauten in
letzter Zeit wesentlich vermindert zu
haben.

c) Der Baurechtsvertrag. Die knappe
gesetzliche Regelung des Baurechtes

muß durch entsprechende Sorgfalt

in der Ausarbeitung der
Baurechtsverträge und in der Auswahl
der Vertragspartner kompensiert
werden. Vernünftige Vertragsbedingungen

sollen im übrigen dazu
beitragen, daß bei der Abgabe des Landes

im Bau recht die Belehn ung nicht
erschwert wird und die Bauinteressenten

wie unter dem Regime der
Landverkäufe zu möglichst vorteilhaften

Bedingungen Wohn- und
Arbeitsstätten erstellen können.
Zusammenfassend können für die
Ausarbeitung des Baurechtsvertrages
folgende Richtlinien gegeben
werden:

aa) Die Form: Für den Vertrag, durch
den das Baurecht begründet wird,
genügt die schriftliche Form, da es
sich um die Errichtung einer
Grunddienstbarkeit handelt. Die Vorsicht
gebietet jedoch, den Bestellungsvertrag

immer öffentlich beurkunden zu
lassen.

bb) Dauer des Baurechtes: Für
Wohnbauten wird eine mittlere Ver¬

tragsdauer von 80 bis 100 Jahren, für
Industrie- und Gewerbebauten
sowie Sportanlagen von 30 bis 80 Jahren

empfohlen. Dabei kann die
Möglichkeit der Verlängerung nach Ablauf

der Vertragsdauer vorgesehen
werden. Eine unbegrenzte Dauer,die
an sich möglich ist, kann nicht
befürwortet werden, da sie der Gemeinde
die Verfügung über den Boden
endgültig entziehen und damit der
Zielsetzung der Bodenpolitik widersprechen

würde. Anderseits darf sie im
Interesse der Baurechtsberechtigten
nicht zu kurz bemessen werden.

cc) Der Baurechtszins: Für die
Überlassung des Bodens hat der Bau-
rechtsberechtigte eine periodisch zu
entrichtende Entschädigung, den
Baurechtszins,zu bezahlen. Für dessen

Berechnung wird normalerweise
von einem mittleren Verkehrswert
des Bodens ausgegangen,der in der
Regel wesentlich unter dem Werte
liegt, wie er im freien Handel und
unter Ausnützung der Konjunktur
gelöst werden könnte. Von diesem
Bodenwert wird ein Zins berechnet,
der für Wohnbauten ungefähr dem
Zinsfuß der Kantonalbank für erste
Hypotheken entsprechen soll, für
Industrie- und Gewerbebauten etwas
höher ist. Zu empfehlen ist eine
Anpassung des Bodenzinses an
veränderte Währungs-und Wirtschaftsverhältnisse

in Intervallen von etwa
20 oder mehr Jahren. Die Sicherstellung

der Zinsansprüche des
Grundeigentümers soll durch die Eintragung

einer Grundlast auf dem
Baurechtsgrundstück oder durch die
Errichtung einer Grundpfandverschrei-
bung erfolgen.

dd) Erlöschen des Baurechtes;
Entschädigung für das Bauwerk: Am
Ende der Baurechtsdauer fällt das
Baurecht dahin und wird auf Begehren

des Grundeigentümers im Grundbuch

gelöscht. Der Bau fällt als
Bestandteil des Bodens an den
Grundeigentümer, und zwar kostenlos,
sofern der Baurechtsvertrag nicht
ausdrücklich eine Entschädigung
vorsieht. Um die Finanzierung der
Baurechtsbauten nicht zu erschweren
und die Mietzinse tief zu halten, ist
die Zahlung einer Entschädigung für
das Bauwerk bei Ablauf des Vertrages

unerläßlich (Verkehrswert der
Gebäude und Anlagen bei Beendigung

des Vertrages).

ee) Sicherstellung der Rechte
des Grundeigentümers: Gewisse
Schwierigkeiten bestehen hinsichtlich

der Sicherstellung der vertraglich

festgelegten Rechte des
Grundeigentümers, die nicht zum gesetzlichen

InhaltdesBaurechtes gehören
und an dessen dinglicher Wirkung
daher nicht teilnehmen. Das gilt
besondersfür Vereinbarungen überln-
standstellung der Bauten, den Mietzins,

den Baurechtszins, die
Tragung der öffentlichen Lasten. Es
würde zu weit führen,an dieserStelle
darüber Untersuchungen anzustellen.

Die Gemeinde, welche Land im
Baurecht abgeben will, wird sich
bestehende Verträge anderer Gemeinden

(z.B. Aarau, Basel, Bern, Biel,
Schaffhausen, Thun) als Vorlagen
beschaffen und Rechtskundige zur
Beratung beiziehen müssen.

Verkauf des Landes oder Abgabe im
Baurecht?

Sowohl der Verkauf des Landes als
auch die Abgabe im Baurecht haben
Vor- und Nachteile, und es gilt,diese
gegeneinander abzuwägen, wenn im
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